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UNTERNEHMENSRICHTLINIEN FÜR BERATER DER 
GOOD FEELING PRODUCTS GMBH, S.L. und FZE

§ 1 GELTUNGSBEREICH

1.1 Die folgenden Unternehmensrichtlinien sind mit allen unter 1.2 ge-
nannten Zusätzen Vertragsbestandteil aller Distributoren- und Be-
raterverträge mit der Good Feeling Products GmbH (Deutschland), 
Good Feeling Products S.L. (Spanien) oder Good Feeling Products 
FZE (UAE) – im Folgenden „GFP“ genannt.

1.2 Neben diesen Unternehmensrichtlinien sind auch der Vergü-
tungsplan, die unverbindliche Preisliste, die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, die Internet- und Social-Mediarichtlinien und die 
Datenschutzrichtlinien in ihrer jeweils aktuellen Fassung Vertrags-
bestandteil.

1.3 Die Unternehmensrichtlinien legen neben vertraglichen Grund-
sätzen auch solche fest, die Gegenstand der zentralen Werte von 
GFP und anerkannten Verhaltensstandards der Direktvertriebsin-
dustrie sind.

1.4 Leistungen werden von GFP nur auf Grundlage dieser Unterneh-
mensrichtlinien und der unter 1.2 genannten Richtlinien erbracht.

1.5 Weitere Absprachen und zusätzliche Richtlinien haben keine 
Gültigkeit, außer GFP hat diesen zugestimmt und sie schriftlich ge-
nehmigt.

§ 2 VERTRAGSGEGENSTAND UND -ABSCHLUSS

2.1 GFP vertreibt ihr Warensortiment weltweit im Direktvertrieb 
über Berater. Für diese Geschäftstätigkeit stellen die Unterneh-
mensrichtlinien die Maßstäbe fest, nach denen wir unser Geschäft 
miteinander und gegenüber unseren Kunden gestalten wollen. Zur 
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Wahrung der Beratungsqualität werden die Waren nur auf diesem 
Weg an Endverbraucher vertrieben.

2.2 Berater kann jede voll geschäftsfähige natürliche Person wer-
den, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. Voraussetzung ist die Re-
gistrierung als Berater und die Bestellung von Vorführprodukten.

2.3 Jeder Berater-Antrag darf nur genau einer natürlichen Person 
zugeordnet sein. Je Berater wird nur ein Berater-Vertrag akzeptiert.

2.4 Die Registrierung erfolgt ausschließlich online oder über das 
Antragsformular, das in seiner aktuellen Version im Backoffice zur 
Verfügung gestellt wird. Die schriftliche Registrierung mit dem 
Formular wird nach Eingang bei GFP während der Geschäftszeit 
bearbeitet.

2.5 GFP behält sich das Recht vor ohne Angabe von Gründen einen 
Beraterantrag abzulehnen.

2.6 GFP weist darauf hin, dass die Beratertätigkeit gewerblich ist. 
Eine Anmeldung bei der zuständigen Behörde ist notwendig. Der 
Berater ist als selbständiger Unternehmer eigenverantwortlich in 
der Erbringung der notwendigen Unterlagen für die sozialversiche-
rungs- und steuerrechtlichen Vorgaben sowie für die Einhaltung 
der gesetzlichen Bestimmungen. Der Berater bestätigt, dass sämt-
liche Einkünfte (z.B. Provisionszahlungen), die im Rahmen der GFP-
Tätigkeit erworben werden, ordnungsgemäß versteuert werden.

2.7 Neben dem Vertrieb unserer Waren kann der Berater als Emp-
fehlungsgeber weitere  Berater anwerben. Für deren Umsätze er-
hält der Berater Provisionen nach dem jeweils aktuellen Vergü-
tungsplan per Gutschrift. 

2.8 Jeder Berater erhält ein individualisiertes Backoffice. Hier hat er 
eine detaillierte Übersicht über seine eigene Umsatzentwicklung, 
Bestellungen, Provisionen etc. Zusätzlich erhält jeder Berater einen 
personalisierten GFP-Webshop mit seiner eigenen Kontaktseite. 
Diese kann mit einem individuellen Foto ergänzt werden. Pro Ka-
lenderjahr hat der Berater eine jährliche Wartungs-, Betreuungs- 
und Verwaltungsgebühr in Höhe von 49,00 € zzgl. gültiger MwSt. 
zu bezahlen. Diese ist jeweils im Voraus fällig. Näheres ist in § 8 8.2 
und 8.3 geregelt.

§ 3 ALLGEMEINE VERHALTENSSTANDARDS

3.1 Der Berater ist an keinen Mindestumsatz gebunden. Auch hat 
der Berater keine Abnahmeverpflichtung gegenüber GFP. Er trägt 
das alleinige unternehmerische Risiko und ist für sein geschäftli-
ches Handeln selbstverantwortlich.

3.2 Der Berater erwirbt die Ware ausschließlich von GFP zum Ein-
kaufspreis für den Wiederverkauf oder zum gelegentlichen Eigen-
bedarf. Der Ankauf von Ware zwischen den Beratern und regis-
trierten Premiumkunden ist grundsätzlich untersagt. Sollte in 
Ausnahmefällen untereinander ausgeholfen werden müssen, dann 
wird wie bei einem Neuantrag mit GFP abgerechnet und die Ware 
wird dem aushelfenden Empfehlungsgeber/Berater von GFP zu-
gesandt.

3.3 Der Einkauf von Produkten in größeren Mengen als zur De-
ckung des unmittelbaren Absatzbedarfs erforderlich ist unzulässig. 
Eine Bevorratung ist lediglich für Verkäufe, die innerhalb von 4 Wo-
chen getätigt werden, zulässig. GFP steht bei Verstoß ein außer-
ordentliches Kündigungsrecht zu. Gleiches gilt, wenn Ware auf den 
Namen eines anderen Beraters erworben wird. Empfehlungsgeber 
sind angehalten, mit ihrer Downline entsprechende Richtmengen 
auszuarbeiten.
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3.4 Empfehlungsgeber sind verpflichtet, die Berater ihrer Downline 
sachkundig mit den notwendigen Produktinformationen auszustat-
ten, über die Vertriebstätigkeit und Kundenorientiertheit zu infor-
mieren, zu schulen und zu motivieren. Gleichfalls sind sie angehal-
ten, Streitigkeiten einvernehmlich zu regeln.

3.5 Die Berater untereinander bemühen sich um einen fairen und 
kaufmännisch professionellen Umgang.

3.6 Der Berater unterlässt bei der Kontaktaufnahme mit Verbrau-
chern alles, was Missverständnisse über den Zweck des Kontaktes 
herbeiführen könnte. Insbesondere wird der Berater ein Verkaufs-
gespräch abbrechen, wenn es der Kunde wünscht. Im persönlichen 
Kontakt mit Verbrauchern wird sich der Berater mit Namen und 
Firmierung von GFP vorstellen.

3.7 Der Berater wird das einem Verbraucher (auch registrierten 
Premiumkunden) zustehende gesetzliche Widerrufsrecht beachten 
und den Kunden hierüber entsprechend belehren.

3.8 Der Berater wird einen Verbraucher (auch registrierten Premi-
umkunden) nicht zum Kauf von Produkten durch das Versprechen 
besonderer Vorteile, durch Veranlassung weiterer Verbraucher 
zum Abschluss gleichartiger Geschäfte, veranlassen.

3.9 Alle Beteiligten verpflichten sich, politische, religiöse oder sek-
tiererische Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrieb von 
GFP-Produkten zu unterlassen. Ein Verstoß hiergegen berechtigt 
GFP zur fristlosen Kündigung. Dies ist auch bei Anwendung von 
Verkaufsmethoden oder -veranstaltungen der Fall, die in unsach-
licher, sektiererischer Weise zur Beeinflussung von Verbrauchern 
oder anderen Beratern geeignet sind oder sein könnten. Alle Betei-
ligten bestätigen, nicht nach der Technologie und den Lehren von 
L. Ron Hubbard zu arbeiten bzw. gearbeitet zu haben.

3.10 Endet das Vertragsverhältnis mit einem Berater, der den Sta-
tus „Supervisor“ oder höher erreicht hat, wird seine gesamte Ver-
kaufsstruktur (Downline) dem nächsthöheren Empfehlungsgeber 
zugeordnet.

3.11 Der Berater hat die Pflicht, sich stets über die Philosophie, 
Produkte, Backoffice etc. auf dem neuesten Stand zu halten. Der 
Berater hat die Verpflichtung, neuen registrierten Beratern, Premi-
umkunden und Endkunden über die Produktpalette ordentlich und 
wahrheitsgetreu Auskunft geben zu können.

3.12 Den Beratern ist es verboten, unerlaubte Telefonwerbung so-
wie unerwünschten Spamversand von Mails, Faxen, SMS und über 
Nachrichten Dienste der sozialen Medien durchzuführen. 

3.13 GFP zahlt den Beratern keine „Kopfprämien“ für vermittelte 
Premiumkunden oder Berater.

3.14 Crosslinesponsoring ist im GFP-Vertrieb verboten. Das Bewer-
ben von GFP-Beratern, die in einer anderen Struktur bei GFP regis-
triert sind, ist untersagt.

3.15 Dem Berater ist es untersagt, durch Strohmänner, die den GFP-
Vertrieb nicht ausführen, eine Provisionsmanipulation herbeizufüh-
ren.

3.16 Wenn ein Berater parallel in mehreren Unternehmen bei Wett-
bewerbern oder Network-Marketing-Unternehmen tätig ist, muss 
er seine Tätigkeiten so separieren, dass alles getrennt voneinander 
geschieht. Waren und Leistungen von GFP dürfen nicht zeitgleich 
mit anderen Waren und Leistungen auf derselben Veranstaltung, 
auf der gleichen Internetseite oder auf diversen Social-Media-Platt-
formen angeboten werden.

3.17 Dem Berater ist es verboten andere GFP-Berater für Vertriebs-
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strukturen anderer Produkte, insbesondere für andere Wettbewer-
ber, Unternehmen oder Network-Marketing-Unternehmen abzu-
werben.

3.18 Der Verkauf von GFP-Waren über online Versandhändler (z.B. 
Amazon, eBay etc.), auf öffentlichen oder privaten Trödel- & Floh-
märkten, Tauschbörsen, und Internetmärkten ist gestattet, sofern 
die GFP-Produkte zum von GFP empfohlenen aktuellen Endkun-
denpreis angeboten werden, dem Erklärungsbedarf der Produkte 
entsprochen werden kann und/oder die Reputation von GFP dar-
unter nicht leidet.

3.19 GFP hat für alle Berater ein zentrales an die Kundenshops an-
geschlossenes Versandsystem. So ist ein unmittelbarer Versand 
der aktuellen Chargen in optimaler Qualität gewährleistet.

3.20 Die Schulungs-, Foto-, Film- und Werbematerialien (inkl. aller 
Texte, Fotos, Filme etc.) auf allen Plattformen (Broschüren, Flyer, 
Internetseiten, Social Media etc.) von GFP sind urheberrechtlich in 
gedruckter (offline) wie auch digitaler (online) Version geschützt. 
Diese dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von 
GFP nicht verbreitet, bearbeitet oder verwendet werden.

3.21 Der Berater ist verpflichtet, GFP bei Verstößen von anderen 
Beratern gegen die Unternehmensrichtlinien oder sonstiges gel-
tendes Recht zu informieren.

3.22 Heilversprechen oder Heilaussagen bzgl. Gesundheitsstörun-
gen dürfen von Beratern nicht getätigt werden. Dies gilt für Be-
ratungsgespräche wie auch für Äußerungen in Werbemaßnahmen 
(Flyer, etc.).

3.23 Presseanfragen an den Berater über GFP und ihre Produkte, 
die Unternehmensrichtlinien inkl. aller Zusätze sowie alle weiteren 
Partner dürfen nicht beantwortet werden und müssen unverzüg-

lich an GFP weitergeleitet werden.

3.24 Öffentliche Veranstaltungen, die vom Berater organisiert wer-
den, müssen vorher mit Zeit, Ort und Inhalt dem Veranstaltungs-
management mitgeteilt werden. Diese Veranstaltung wird dann 
nach Freigabe auf dem von GFP zur Verfügung gestellten Veran-
staltungskalender geteilt.

3.25 Änderungen der persönlichen Daten, Kundenanfragen oder 
-beschwerden zu den Produkten, dem Vergütungsplan, dem Service 
oder anderen Themen sind umgehend an info@gfpsl.com zu richten. 

§ 4 ABMAHNUNG, KÜNDIGUNG, SCHADENSERSATZ

4.1 Wenn der Berater gegen die unter § 3 geltenden ALLGEMEI-
NEN VERHALTENSTANDARDS verstößt, erfolgt je nach Schwere 
des Verstoßes eine Abmahnung. Der Berater verpflichtet sich in-
nerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Abmahnung seine Pflicht-
verletzung zu beheben. Weiterhin trägt der Berater sämtliche Kos-
ten (inkl. etwaiger Anwaltskosten etc. die durch die Abmahnung 
oder Kündigung entstehen. Zudem kann GFP durch Abgabe einer 
Unterlassungserklärung mit einer angemessenen Vertragsstrafe 
die Wiederholung ausschließen.

4.2 Sollte der Berater innerhalb der Frist den Verstoß nicht besei-
tigen oder einen weiteren Verstoß begehen, wird GFP die verein-
barte Vertragsstrafe vom Berater einfordern.

4.3 Der Berater haftet für alle Schäden, die durch seinen Verstoß 
gegen die Unternehmensrichtlinien entstehen.

4.4 GFP hat das Recht, bei besonders schweren und unzumutbaren 
Verstößen gegen die Unternehmensrichtlinien ohne vorherige Ab-
mahnung den Beratervertrag außerordentlich und fristlos zu kündi-
gen. GFP kann nach eigenem Ermessen auch eine Abmahnung mit 
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kürzerer Frist zur Beseitigung der Pflichtverletzung aussprechen.

4.5 Sollte der Berater und/oder GFP durch einen Dritten aufgrund 
eines Verstoßes gegen geltendes Recht oder die Unternehmens-
richtlinien in Anspruch genommen werden, stellt dieser GFP von 
der Haftung sowie sämtlichen Kosten frei. Zudem verpflichtet sich 
der Berater, sämtliche durch diesen Verstoß entstandenen und alle 
damit zusammenhängenden Kosten (Anwalts-, Gerichts-, Schaden-
ersatzkosten etc.) zu übernehmen.

§ 5 BESTANDSSCHUTZ DES BERATERS

5.1 Ein Berater, der einen Kunden bei GFP neu registriert, bekommt 
diesen persönlich zugeordnet. Bei Doppelempfehlungen gilt für die 
Zuteilung der formale Registrierungszeitpunkt.

5.2 Berater haben im Vertriebsnetzwerk von GFP keinen Anspruch 
auf einen Gebietsschutz. Der Berater kann somit weltweit agieren.

§ 6 PROVISIONSGUTSCHRIFTEN

6.1 Alle Provisionsgutschriftansprüche ergeben sich aufgrund des 
aktuellen Vergütungsplans. Dieser ist im Backoffice einsehbar.

6.2 Die einem Berater zustehende Provisionsgutschrift, bei Erfül-
lung des Provisionsanspruchs, wird am 15. des Folgemonats auf 
das bei GFP hinterlegte Konto überwiesen. Der Berater hat dafür 
Sorge zu tragen, dass die Bankdaten komplett und rechtzeitig GFP 
übermittelt werden. Das Konto muss auf den Namen des Beraters 
lauten.

6.3 Umsatzsteuerpflichtige Berater haben die Bringschuld und 
übermitteln GFP unaufgefordert ihre gültige Umsatzsteuernum-
mer, Umsatzsteueridentifikationsnummer und den Nachweis der 
ordentlichen Gewerbetätigkeit. Nachdem diese Unterlagen bei 

GFP eingegangen und geprüft worden sind, werden zum Folgemo-
nat Provisionsgutschriften mit gültiger MwSt. ausgezahlt. Berater 
in Spanien haben die Bringschuld und übermitteln GFP die Nach-
weise einer ordentlichen Gewerbetätigkeit (Autonomo aktuelle Be-
stätigung), gültigen Steuernummer und Umsatzsteueridentifika-
tionsnummer. Der Berater teilt GFP auch mit, wieviel % Retención 
zur Provisionsgutschrift berechnet werden. Der Berater in Spanien 
hat die Bringschuld, alle 10 Monate einen aktuellen Nachweis sei-
ner Autonomo unaufgefordert vorzulegen. Nach Prüfung o. g. An-
gaben wird ab dem Zeitpunkt zum Folgemonat die Provisionsgut-
schrift ausgezahlt.

6.4 Der Berater bestätigt, dass alle empfangenen Zahlungen von 
GFP (wie in 2.6 beschrieben) ordnungsgemäß versteuert und beim 
Finanzamt angemeldet werden.

6.5 Kosten des Beraters werden durch GFP nicht übernommen. 
Kosten wie Spesen, Reisekosten, Bürokosten, Telefonkosten etc. 
trägt der Berater selber.

6.6 Sollte es zu einer Beendigung des Vertrages kommen, hat der 
Berater keinerlei Ansprüche gegenüber GFP. Vorteile, die GFP 
durch den Beraterbestand und das Vertriebsnetzwerk des Beraters 
haben könnte, sind durch bereits geleistete Provisionsgutschrift-
zahlungen abgegolten. Der Berater hat als Vertragshändler somit 
keine Abfindungen oder Ausgleichsansprüche gegenüber GFP.

§ 7 SPERREN DER ZUGÄNGE UND DES BERATERS

7.1 Verstößt der Berater laut 4.1 gegen die Unternehmensrichtlinien, 
kann GFP ihm sein Backoffice und seinen Webshop bis zur Beseiti-
gung des Verstoßes sperren.

7.2 Der Berater hat während der Sperrung seines Backoffice und 
seines Webshops keinen Rückforderungsanspruch auf die Verwal-
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tungsgebühr.

7.3 Bei einem schweren Verstoß, der zu einer ordentlichen oder 
außerordentlichen Kündigung führt, behält sich GFP das Recht vor, 
den Backoffice- und Webshop-Zugang des Beraters dauerhaft zu 
sperren.

§ 8 LAUFZEIT UND ENDE DES VERTRAGES

8.1 Der Berater schließt seinen Beratervertrag mit GFP auf unbe-
stimmte Zeit. Der Berater kann zu jeder Zeit seinen Vertrag nach 
den gesetzlichen Fristen kündigen.

8.2 Die Verwaltungsgebühr für das Backoffice und den Webshop 
hat eine Laufzeit von 12 Monaten (Kalenderjahr) und beträgt 49,00€ 
zzgl. gültiger MwSt. Sie ist immer am 01.01. eines jeden Jahres im 
Voraus fällig. Bei vorzeitiger Beendigung des Beratervertrages fin-
det keine Erstattung der Verwaltungsgebühr statt.

8.3 Wenn der Berater die Verwaltungsgebühr auch nach einer Zah-
lungserinnerung innerhalb einer Frist von 30 Tagen nicht gezahlt 
hat, verliert er den Beraterstatus und wird als Premiumkunde wei-
tergeführt. Der Webshop wird per unverzüglich Offline gestellt.
 
8.4 Hat ein Ehepaar eine gemeinsame Beraterposition, kann im Fall 
der Scheidung oder der Trennung GFP Leistungen mit befreiender 
Wirkung an einen der beiden Berater erbringen. Auf Anforderung 
von GFP haben die Berater mitzuteilen, wer von beiden das Ver-
tragsverhältnis fortsetzt. Kommt es zwischen den beiden zu keiner 
Einigung, ist GFP berechtigt, den Vertrag zu kündigen oder nach 
eigenem Ermessen zu bestimmen, mit wem das Vertragsverhältnis 
fortgesetzt wird (gültig für Altverträge).

8.5 Hat ein Ehepaar eine gemeinsame Beraterposition und verstirbt 
ein Ehepartner, so wird das Vertragsverhältnis mit dem überleben-

den Ehepartner fortgesetzt, wenn der Verstorbene keine ander-
weitige letztwillige Verfügung getroffen hat. Ansonsten gilt die 
gesetzliche Erbregelung, das Vertragsverhältnis mit dem ausge-
wiesenen Erben fortzusetzen.

8.6 Der Berater kann testamentarisch bestimmen, dass ein Erbe 
(natürliche Person) in seine Vertragsposition binnen drei Monaten 
nach dem Tod des Beraters einrückt.

8.7 Beiden Parteien steht ein außerordentliches Kündigungsrecht 
zu, wenn der jeweilige Vertragspartner zahlungsunfähig ist, ein In-
solvenzverfahren eröffnet wurde, die eidesstattliche Versicherung 
abgegeben hat etc. Es besteht kein Anrecht auf eine Erstattung der 
Verwaltungsgebühr.

§ 9 WEITERGABE DES GESCHÄFTSBETREIBES, 
DER EMPFOHLENEN DOWNLINE 

9.1 GFP ist jederzeit berechtigt, den Geschäftsbetrieb komplett 
oder teilweise auf Dritte zu übertragen.

9.2 Berater, die von einem Berater in das GFP-Netzwerk einge-
bracht worden sind, bleiben bei dem entsprechenden Berater in der 
Downline. Die Downline gehört zum Vertriebsvermögen von GFP. 
Möchte ein Berater seine Provisionsansprüche aus seiner Downline 
an einen Dritten abtreten und dieser in die Vertragsposition des 
Beraters eintreten, bedarf dies der schriftlichen Zustimmung von 
GFP. Diese wird nur dann gewährt, wenn gewährleistet ist, dass der 
Dritte in der Lage ist, die Downline erfolgreich und im Sinne von 
GFP zu führen.

§ 10 DATENSCHUTZ

10.1 Der Berater ist verpflichtet, seine Kennwörter und Login-Da-
ten sowie alle weiteren den Berater-Vertrag betreffenden Daten 
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DSGVO-konform zu schützen. Wenn der Verdacht eines Zugriffs 
auf Daten durch Dritte besteht, teilt der Berater dies umgehend 
GFP unter info@gfpsl.com mit.

10.2 Dem Berater ist es untersagt, persönliche Daten von GFP, Kun-
den und Beratern an Dritte weiterzugeben.

10.3 Dem Berater ist es untersagt, die Daten seiner Kunden, die Bera-
ter- und Mitarbeiterdaten von GFP für andere als die vertraglich vorge-
sehenen Zwecke zu speichern und gewerblich oder privat zu nutzen. 
10.4 Der Berater hat über Betriebsgeheimnisse von GFP, seiner 
Struktur und deren Partnern absolutes Stillschweigen zu bewahren.

10.5 Es gelten die Datenschutzbestimmungen von GFP, die mit dem 
Beraterantrag in der aktuellen Version angenommen werden und 
jederzeit im Backoffice einzusehen sind.

10.6 Diese Verpflichtungen (10.1 bis 10.5) bestehen auch nach Be-
endigung dieser Vereinbarung fort.

§ 11 GERICHTSSTAND

11.1 Ist der Berater Kaufmann, eine juristische Person oder hat er 
seinen Wohnsitz nicht im Inland, so gilt als Gerichtsstand und als 
Erfüllungsort der Sitz von GFP.

§ 12 ANPASSUNGEN UND ÄNDERUNGEN DER UN-
TERNEHMENSRICHTLINIEN

12.1 GFP behält sich vor, die Unternehmensrichtlinien, den Berater-
vertrag und/oder den Vergütungsplan jederzeit zu ändern, wenn 
dies durch Änderungen der Gesetzeslage oder Rechtsprechung 
oder auf Grund wirtschaftlich zwingender Umstände erforderlich 
wird. Die Berater werden von GFP über die Änderungen 2 Wochen 
vor Inkrafttreten der Unternehmensrichtlinien per Mail oder im 

Backoffice informiert. GFP weist die Berater auf ihr Widerspruchs-
recht innerhalb dieser zwei Wochen hin, auf die Folgen eines Wi-
derspruches, genauso wie auf das stillschweigende Annehmen der 
Änderung.

12.2 Im Falle eines Widerspruchs sind beide Vertragspartner dazu 
berechtigt, den Beratervertrag zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Änderung zu kündigen.

12.3 Bei Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einer Vertragsbe-
dingung dieser Unternehmensrichtlinien wird nicht der komplette 
Vertrag nichtig. Die unwirksame Vertragsbedingung oder Lücke 
sollen durch eine wirksame Bedingung ersetzt werden, die dem 
Sinn der unwirksamen Bedingung am nächsten ist.
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Dieser Vergütungsplan ist in seiner aktuellen Version Be-
standteil der Vertragsbedingungen zwischen Beratern und 
Good Feeling Products (GFP)

Der GFP-Vergütungsplan geht von dem Grundsatz aus, dass Berater 
Ware bei GFP zum Einkaufspreis erwerben, um sie dann im eigenen 
Namen an Endverbraucher weiterzuverkaufen. Die Handelsspanne 
zwischen Einkaufspreis und Endverbraucherpreis ist der Gewinn, 
der die Grundlage der selbstständigen Vertriebsmittlerschaft der 
GFP-Berater darstellt.

Darüber hinaus können Berater durch Anwerbung von Unterbera-
tern eine eigene Vertriebsorganisation aufbauen. Über diese Orga-
nisation werden die GFP-Produkte an Endverbraucher verkauft. Für 
diese Umsätze erhält der Berater Provisionsgutschriften. Diese be-
rechnen sich nach dem folgenden Vergütungsplan.

1. Volumina:

Die Markenprodukte von GFP haben alle eigene Volumina und 
einen Nettopreis. Die Bruttopreise können je nach Lieferland auf-
grund unterschiedlicher Umsatzsteuersätze und Währungen va-
riieren. Die Volumina richten sich in der Regel nach dem Netto-
preis und sind die hauseigene internationale GFP-Währung, die 
als Berechnungsgrundlage von Provisionsgutschriften und Be-
förderungen dient. Die Preise und Volumina entnehmen Sie bitte 
der jeweils aktuellen Preisliste.

GFP unterscheidet hierbei 4 verschiedene Volumina-Kategorien:

2. PV entspricht Persönliche Volumina:

Volumina von den eigenen persönlichen Einkäufen zum Wiederver-
kauf.

3. GV entspricht der Gruppen Volumina:

Volumina aus Einkäufen von den eigenen Endkunden, aus Einkäu-
fen von eigenen Premiumkunden sowie Umsätze von Beratern (Ad-
visor, Teamleader, Branchmanager), die nicht Supervisor sind, und 
aus den Umsätzen der Downline dieser Berater.

4. SV entspricht Supervisor Volumina:

Volumina aus den ersten drei aktiven Supervisor-Ebenen.

5. Aktiver Berater:

Ein Berater ist bei GFP aktiv und provisionsgutschriftberechtigt, so-
bald er 500 PV/GV im Monat erreicht hat. Diese 500 PV/GV müssen 
mindestens 100PV enthalten. Die restlichen Volumina können mit 
Umsätzen (GV) seiner Downline aufgefüllt werden. Es werden nur 
Bestellungen gewertet, die bis zum Monatsletzten eine Fakturie-
rung und einen Rechnungsversand bei GFP haben. Berechnungs-
zeitraum ist immer der aktuelle Kalendermonat.

Die Supervisor-Provisionsgutschriften und die Provisionsgutschrif-
ten für die höheren Karrierestufen erfordern weitere Voraussetzun-
gen und Qualifikationsbedingungen. Ihr aktueller Status wird den 
Beratern im Backoffice angezeigt. Wenn der Berater 12 Monate kei-
ne eigenen Umsätze tätigt und in dieser Zeit auch keinen neuen 
Berater oder Kunden anwirbt, verliert er den Beraterstatus. Er kann 
später zu jeder Zeit wieder erneut Berater werden.

6. Provisionsgutschriften Berater:

Der Berater erhält eine Provisionsausschüttung abhängig von sei-
ner Karrierestufe. Die Provisionsgutschriften werden ab dem ersten 
Monat seiner Tätigkeit bei Erreichen der Provisionsgutschriftbe-
rechtigung von GFP abgerechnet.
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Der Berater erhält auf seine Produktbestellungen einen Rabatt 
(Einkaufspreis) in Höhe von rund 30% auf die unverbindliche Preis-
empfehlung für Endverbraucher. Dieser Rabatt ist in dem reduzier-
ten Premiumpreis berücksichtigt. Jeder Berater erhält eine perso-
nalisierte Homepage mit eigenem GFP-Webshop und Backoffice. 
Auf Basis des Einkaufspreises wird die Handelsspanne bei Bestel-
lungen von Endverbrauchern über den Webshop des Beraters er-
mittelt. Diese beträgt rund 30%. Zusätzlich erhält der Berater eine 
Provisionsgutschrift in Höhe seiner Karrierestufe auf die Volumina 
dieser Bestellung (z.B. Supervisor: 30% Handelsspanne + 20% auf 
die Volumina). Aktive Berater erhalten auf die ausgewiesene PV/GV 
ihrer Bestellungen bis zum nächsten Berater auf der gleichen Stufe 
folgende Provisionsgutschrift:

0-499 PV/GV Berater   5%, bei Erreichen des Aktivstatus

500-1.499  PV/GV Advisor   5%, bis zur Stufe des Teamleader

1.500-2.499  PV/GV  Teamleader  10%, bis zur Stufe des Branch Managers

2.500-3.999 PV/GV  Branch Manager 15%, bis zur Stufe des Supervisors

Der Berater erhält auf von ihm gesponserte Berater die Differenz-
provisionsgutschrift bis zum nächsten Berater mit der gleichen 
Karrierestufe. Ein Berater startet an jedem Monatsersten bei der 
Stufe des Beraters. Ein Berater kann in einem Monat mehrere Kar-
rierestufen erreichen. Die Bestellungen seiner Kunden und Berater 
werden nach Zahlungseingang verprovisioniert, zu dem zu diesem 
Zeitpunkt gültigen %-Satz. Eine Kunden-Rechnung wird nicht auf 
verschiedene Berater-Stufen aufgeschlüsselt. Jeder Berater kann 
Supervisor werden. 

7. Neukundenqualifikation ab Supervisor:

Ein Berater, der innerhalb eines Abrechnungszeitraums für die Pro-
vision, mindestens 2 „Neukunden“ (Das sind für die Qualifikation 
nur Premiumkunden und/oder Berater) neu registriert inkl. bezahl-
ter, nicht widerrufener Bestellung, hat die Neukundenqualifikation 

erreicht. Ein Neukunde ist ein Kunde, der vorher noch nicht bei GFP 
registriert war, weder unter einem anderen Namen (wegen Heirat, 
Scheidung, etc.), noch mit einer anderen Mailadresse, oder mit ei-
nem anderen Wohnsitz.

8. Supervisor:

Voraussetzungen zum Erreichen der Karrierestufe des Supervisors, 
ist der Umsatz von mindestens 4.000 PV/GV in einem Kalender-
monat, davon mindestens 100 PV. Davon müssen mindestens 1.500 
Volumina aus mindestens einer weiteren Struktur kommen oder aus 
der eigenen PV.

Der Supervisor behält die Stufe des Supervisors für 12 Monate. 
Diesen Status muss er innerhalb dieser Zeit bestätigten mit erneut 
mindestens 4.000 PV/GV, davon mindestens 100 PV und mindes-
tens 1.500 Volumina aus mindestens einer weiteren Struktur oder 
aus der eigenen PV in einem Kalendermonat, ab diesem Zeitpunkt 
laufen die 12 Monate neu.

9. Aktiver Supervisor:

Ein aktiver Supervisor ist ein Supervisor, der monatlich die Neukun-
denqualifikation erreicht und mindestens 10.000 PV/GV umsetzt, 
davon mindestens 100 PV, und alle 12 Monate jeweils 4.000 PV/GV 
erreicht. Wenn ein Supervisor nach 12 Monaten seinen Supervisor-
status nicht bestätigt, wird er auf den Beraterstatus zurückgestuft.

10. Provisionsgutschriften Supervisor:

Zusätzlich zu den Vorteilen als Berater kommen als Supervisor wei-
tere Boni hinzu.

Ein Supervisor erhält 20% auf seine Kunden sowie die Differenzpro-
visionsgutschrift auf seine Berater:
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Advisor  15% 
Teamleader  10%
Branch Manager 5%

Zusätzlich erhält der Supervisor eine Provisionsgutschrift auf sei-
ne 3 qualifizierten aktiven Supervisor-Ebenen, wenn er den aktiven 
Supervisor Status erreicht hat.

1. Ebene  5%
2. Ebene  10%
3. Ebene  5%

Nur aktive Supervisor der 3 Ebenen mit Neukundenqualifikation 
zählen zum provisionsfähigen Umsatz.

11. Manager:

Der Supervisor qualifiziert sich als Manager, wenn er seinen aktiven 
Supervisor-Status bestätigt und aus seinen ersten 3 aktiven Super-
visor-Ebenen mindestens 20.000 SV produziert werden. Der Ma-
nager erhält zusätzlich 2% auf alle Volumina seines Teams bis zum 
nächsten Manager.

12. Director:

Der Supervisor qualifiziert sich als Director, wenn er seinen aktiven 
Supervisor-Status bestätigt und aus seinen ersten 3 aktiven Super-
visor-Ebenen mindestens 60.000 SV produziert werden. Der Direc-
tor erhält zusätzlich 4% auf alle Volumina seines Teams bis zum 
nächsten Director und 2% auf alle Volumina unter einem aktiven 
Manager.

13. Principal:

Der Supervisor qualifiziert sich als Principal, wenn er seinen aktiven 

Supervisor-Status bestätigt und aus seinen ersten 3 aktiven Super-
visor-Ebenen mindestens 120.000 SV produziert werden. Der Prin-
cipal erhält zusätzlich 6% auf alle Volumina seines Teams bis zum 
nächsten Principal, 4% auf alle Volumina unter einem aktiven Mana-
ger und 2% auf alle Volumina unter einem Director.

14. President Partner:

Der Supervisor qualifiziert sich als President Partner, wenn er seinen 
aktiven Supervisor-Status bestätigt und aus seinen ersten 3 akti-
ven Supervisor-Ebenen mindestens 160.000 SV produziert werden. 
Der President Partner erhält zum Jahresanfang eine Sonderprämie. 
Diese Sonderprämie richtet sich nach den aktiven Monaten als Pre-
sident Partner des vergangenen Jahres sowie der jeweiligen Volu-
mina.

15. Provisionsgutschrift und Auszahlung:

Das Erreichen der entsprechenden Karrierestufen innerhalb des 
laufenden Kalendermonats ist für die Provisionsgutschrift aus-
schlaggebend. Auf der Provisionsgutschrift können für einen Monat 
mehrere Karrierestufen verrechnet werden.

Die Provisionsgutschrift und die Auszahlung erfolgt immer am 15. des 
Folgemonats. Fällt dieser Tag auf einen Feiertag oder ein Wochen- 
ende, erfolgt die Auszahlung am darauf folgenden Werktag.

Bestellungen können über den Shop im Backoffice/eigenen Web-
shop-Bereich jederzeit getätigt werden. Die hier angebotenen Zah-
lungsarten garantieren in der Regel eine sofortige Verbuchung.  
Der Umsatz zählt dann für den aktuellen Monat und ist auch un-
mittelbar einsehbar, er wird durch den Versand einer Kunden-Rech-
nung bestätigt.

Sollten Sie über eine Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID) 
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Supervisor Bonus:

1. Ebene 5%
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3. Ebene 5%

5% auf Branch-
manager

10% auf Teamleader
15% auf Adivsor

20% auf 
Premiumkunden

20% auf PV

2% Leader Bonus

Supervisor Bonus:

1. Ebene 5%
2. Ebene 10%
3. Ebene 5%

5% auf Branch-
manager

10% auf Teamleader
15% auf Adivsor

20% auf
Premiumkunden

20% auf PV

4% Leader Bonus

Supervisor Bonus:

1. Ebene 5%
2. Ebene 10%
3. Ebene 5%

5% auf Branch-
manager

10% auf Teamleader
15% auf Adivsor

20% auf
Premiumkunden

20% auf PV

6% Leader Bonus

Supervisor Bonus:

1. Ebene 5%
2. Ebene 10%
3. Ebene 5%

5% auf Branch-
manager

10% auf Teamleader
15% auf Adivsor

20% auf
Premiumkunden

20% auf PV

Sonderprämie, 
Ausschüttung 

jährlich

6% Leader Bonus

Supervisor Bonus:

1. Ebene 5%
2. Ebene 10%
3. Ebene 5%

5% auf Branch-
manager

10% auf Teamleader
15% auf Adivsor

20% auf
Premiumkunden

20% auf PV

Voraussetzungen zum Erreichen der Karrierestufe des Supervisors 
ist der Umsatz von mindestens 4.000 PV/GV in einem Kalender- 
monat, davon mindestens 100 PV. Davon müssen mindestens 1.500 
Volumina aus mindestens einer weiteren Struktur kommen oder aus 
der eigenen PV.

Ein aktiver Supervisor ist ein Supervisor der monatlich die 
Neukundenqualifikation erreicht und mindestens 10.000 PV/GV 
umsetzt, davon mindestens 100 PV, und alle 12 Monate jeweils 
4.000 PV/GV erreicht. Wenn ein Supervisor nach 12 Monaten 
seinen Supervisorstatus nicht bestätigt, wird er auf den 
Beraterstatus zurückgestuft.

GFP Berater

GFP Berater
Advisor

GFP Berater
Teamleader

GFP Berater
Branchmanager

GFP Berater
Supervisor

GFP Berater
Manager

GFP Berater
Director

GFP Berater
Principal

GFP Berater
President Partner

Bis zum Erreichen 
des Advisor

ab 500 PV/GV
im Monat

ab 1.500 PV/GV
im Monat

ab 2.500 PV/GV
im Monat

ab 4.000 PV/GV
im Monat

ab 20.000 SV
im Monat

ab 60.000 SV
im Monat

ab 120.000 SV
im Monat

ab 160.000 SV
im Monat
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-15% Provisionsgutschrift auf sein Team (bis zum nächsten Branch Mana-
ger), Kunden und PV
-10% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Advisor
-5% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Teamleader

Aktiver Supervisor:
-Aktive Supervisor Qualifikation erreicht
-20% Provisionsgutschrift auf sein Team, Kunden und PV
-15% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Advisor
-10% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Teamleader
-5% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Branch Manager
-Supervisor an Supervisor Provisionsgutschrift auf die ersten 3 aktiven 
Supervisor Ebenen 5%, 10%, 5%

Inaktiver Supervisor:
-Supervisor Qualifikation erreicht, aktiver Berater Status erreicht
-20% Provisionsgutschrift auf sein Team, Kunden und PV
-15% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Advisor
-10% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Teamleader
-5% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Branch Manager

Manager:
-Aktive Supervisor Qualifikation und 20.000 SV der ersten 3 aktiven Su-
pervisor Ebenen im aktuellen Kalendermonat erreicht
-20% Provisionsgutschrift auf sein Team, Kunden und PV
-15% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Advisor
-10% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Teamleader
-5% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Branch Manager
-Supervisor an Supervisor Provisionsgutschrift auf die ersten 3 aktiven 
Supervisor Ebenen 5%, 10%, 5%
-Bonus von 2% auf die gesamten Teamumsätze bis zum nächsten quali-
fizierten Manager

verfügen, teilen Sie uns diese bitte mit. Wir werden dann alle fol-
genden Provisionsgutschriften mit der UID versehen. Vorherige 
Provisionsgutschriften lassen sich nicht korrigieren und es besteht 
auch kein Anspruch auf Nachzahlung der Mehrwertsteuer.

Für Überweisungen der Provisionsgutschriften wird die komplette 
Bankverbindung benötigt mit Angabe von Kontoinhaber (identisch 
mit Vertragsinhaber), IBAN, BIC, Bank.

Gebühren für Provisionsgutschriftüberweisungen fallen bei Bank-
konten innerhalb der EU nicht an. Bei Bankkonten in Drittländern 
(z.B. Schweiz, USA) können Transfergebühren anfallen, diese gehen 
zu Lasten des Kontoinhabers.

16. Karrierestufen

Für alle aktiven Berater gilt:
-Registrierung als Berater mit einer Erstbestellung von Vorführproduk-
ten von mindestens 140,00€ zzgl. gültiger MwSt.
-Rabatt auf alle Produktbestellungen in Höhe von 30%
-Handelsspanne von 30% auf die unverbindliche Preisempfehlung auf 
alle Endkundenbestellungen über den eigenen Webshop

Aktiver Berater (Advisor):
-Aktiver Berater Status mit Qualifikation Advisor erreicht
-5% Provisionsgutschrift auf sein Team (bis zum nächsten Advisor), Kun-
den und PV

Aktiver Berater (Teamleader):
-Aktiver Berater Status mit Qualifikation Teamleader erreicht
-10% Provisionsgutschrift auf sein Team (bis zum nächsten Teamleader), 
Kunden und PV
-5% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Advisor

Aktiver Berater (Branch Manager):
-Aktiver Berater Status mit Qualifikation Branch Manager erreicht
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Director:
-Aktive Supervisor Qualifikation und 60.000 SV der ersten 3 aktiven Su-
pervisor Ebenen im aktuellen Kalendermonat erreicht 
-20% Provisionsgutschrift auf sein Team, Kunden und PV
-15% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Advisor
-10% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Teamleader
-5% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Branch Manager
-Supervisor an Supervisor Provisionsgutschrift auf die ersten 3 aktiven 
Supervisor Ebenen 5%, 10%, 5%
-Bonus von 4% auf die gesamten Volumina bis zum nächsten qualifizier-
ten Director
-Bonus von 2% auf alle Volumina eines qualifizierten Managers

Principal:
-Aktive Supervisor Qualifikation und 120.000 SV der ersten 3 aktiven 
Supervisor Ebenen im aktuellen Kalendermonat erreicht 
-20% Provisionsgutschrift auf sein Team, Kunden und PV
-15% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Advisor
-10% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Teamleader
-5% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Branch Manager
-Supervisor an Supervisor Provisionsgutschrift auf die ersten 3 aktiven 
Supervisor Ebenen 5%, 10%, 5%
-Bonus von 6% auf die gesamten Volumina bis zum nächsten qualifizier-
ten Principal
-Bonus von 4% auf alle Volumina eines qualifizierten Managers
-Bonus von 2% auf alle Volumina eines qualifizierten Directors

President Partner:
-Aktive Supervisor Qualifikation und 160.000 SV der ersten 3 aktiven 
Supervisor Ebenen im aktuellen Kalendermonat erreicht 
-20% Provisionsgutschrift auf sein Team, Kunden und PV
-15% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Advisor
-10% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Teamleader
-5% Provisionsgutschrift auf die Teamumsätze seiner Branch Manager
-Supervisor an Supervisor Provisionsgutschrift auf die ersten 3 aktiven 

Supervisor Ebenen 5%, 10%, 5%
-Bonus von 6% auf die gesamten Volumina bis zum nächsten qualifizier-
ten Principal
-Bonus von 4% auf alle Volumina eines qualifizierten Managers
-Bonus von 2% auf alle Volumina eines qualifizierten Director
-Sonderprämie zum Jahresanfang basierend auf aktiven Monaten als 
President Partner des vergangen Jahres

Begriffserklärungen:

Volumina:

Die Volumina sind die hauseigene internationale GFP-Währung, die 
zur Berechnungsgrundlage von Provisionsgutschriftabrechnungen 
und Beförderungen dient. Dabei werden nur durch Zahlungseingän-
ge bestätigte Umsätze berücksichtigt. Die Zahlungseingänge wer-
den möglichst zeitnah bearbeitet. Für mögliches Fremdverschul-
den (z.B. technische Fehler bei den Kreditinstituten und Banken) 
kann keine Haftung übernommen werden, die möglicherweise Aus-
wirkungen auf Qualifikationen und Provisionsgutschriften haben. 
Die Volumina entnehmen Sie bitte der jeweils aktuellen Preisliste.

PV entspricht Persönliche Volumina:

Volumina von den eigenen persönlichen Einkäufen zum Wiederverkauf, 
die innerhalb eines Kalendermonats bei GFP komplett abgerechnet sind.

GV entspricht der Gruppen Volumina:

Volumina aus Einkäufen von den eigenen Endkunden, aus Einkäu-
fen von eigenen Premiumkunden sowie Umsätzen von Beratern 
(Advisor, Teamleader, Branchmanager), die nicht Supervisor sind, 
und aus den Umsätzen der Downline dieser Berater, die innerhalb 
eines Kalendermonats bei GFP komplett abgerechnet sind.
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AS = Aktiver Supervisor
IS = Inaktiver Supervisor



34 35

SV entspricht Supervisor Volumina:

Volumina aus den ersten drei aktiven Supervisor-Ebenen die inner-
halb eines Kalendermonats bei GFP komplett abgerechnet sind.

Neukundenregistrierung:

Die Registrierung von neuen Kunden oder Beratern erfolgt über die 
eigene Berater-Webseite. Zudem stehen dem werbenden Berater 
Antragsformulare zur Verfügung, die im Backoffice-Bereich herun-
tergeladen werden können.

Downline:

Downline ist die Vertriebsorganisation eines Beraters, bestehend 
aus Unterberatern.

Endkunden:

Endkunden sind Verbraucher, die zu privaten Zwecken über den 
Berater direkt die Produkte beziehen oder über den personalisier-
ten Beraterwebshop die Produkte bestellen und von GFP beliefert 
werden. GFP steht es frei, eine Endkundenbestellung abzulehnen.

Premiumkunden:

Premiumkunden sind Verbraucher, die den Vorteil des Premiumprei-
ses genießen. Premiumkunden nehmen nicht am Vergütungsplan teil. 
Jeder Premiumkunde kann die GFP-Produkte an andere Verbraucher 
weiterempfehlen und nimmt dann am Kundenwerbeprogramm teil. 
Ein Premiumkunde kann jederzeit in den Status Berater wechseln.

Berater: 

Berater sind selbstständige Händler. Diese Händler können zudem 

mittels einer eigenen Vertriebsorganisation (Downline) die Ware 
über Untervertreter vertreiben. Die Untervertreter schließen ihre 
Beraterverträge mit GFP ab. In diesem Fall werden die Provisions-
gutschriften über GFP abgerechnet.

Eigener Webshop:

Jeder Berater erhält bei der Registrierung einen eigenen perso-
nalisierten Beraterwebshop (Beispiel https://12345.goodfeeling-
products.com). Endkunden und Premiumkunden können über die-
sen personalisierten Shop bestellen und werden direkt von GFP 
beliefert. Dem Berater wird eine Handelsspanne bzw. eine Provi-
siongutschrift auf die Bestellungen bei Erreichen des Provisions-
gutschriftanspruches gezahlt. Der Berater kann der Kontaktseite 
seines Shops ein Foto hinzufügen.

Backoffice:

Im Backoffice hat der Berater eine Übersicht über seine Umsätze, 
Provisionsgutschriftsabrechnungen, seine Downline, Aktivitäten, 
Historie, Umsätze, Downloads und viele weitere Informationen.

Lizenzgebühr:

Für die Nutzung des individuellen Webshops sowie des Backoffice wird 
dem Berater ab dem 01.01. des Folgejahres seiner Registrierung eine Li-
zenzgebühr in Höhe von 49,00 € zzgl. gültiger MwSt. in Rechnung gestellt.



So erreichen Sie uns:

Good Feeling Products S.L.
Calle Velazquez 2-2°
E-07002 Palma de Mallorca
CIF: ES-B57576886
Jurisdicción competente: 
Palma / Spanien

T + 34 871 – 18 75 11
F + 34 871 – 18 75 14

info@gfpsl.com
www.goodfeelingproducts.com

Stand: 04/2023

Good Feeling Products GmbH
Hansemannstr. 5-7
D-414686 Neuss
UST-ID: DE292496962
Eingetragene GmbH: HRB Neuss 17425
Gerichtsstand: Neuss / Deutschland

Good Feeling Products FZE
Al Hamra Industrial Zone-FZ
RAK – Dubai
United Arab Emirates
Place of jurisdiction: RAK

T +49 (0)21 31 51 29 900
F +49 (0)21 31 51 29 90 299
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